17. Badische Seniorenmeisterschaft 2010
Ausschreibung und Wettkampfbestimmungen

Die Bestimmungen des Schachsports sind ständig im Wandel und suchen nach Perfektion. Von der FIDE über den DSB bis in unseren Verband wirken ständig Änderungen in den Bestimmungen, denen zwingend Rechnung getragen werden muss. Der Spielraum, der noch vorhanden ist, ist klein, wird aber für das Seniorenschach im BSV genutzt.
Auch für die 17. Badische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft war eine Überarbeitung der Ausschreibung und den Wettkampfbestimmungen nötig. Die Kommentare und Anregungen, die positiven und negativen Kritiken wurden in der Ausschreibung berücksichtigt. Auf einige Änderungen soll besonders eingegangen werden.

Es gibt keine Rangliste mehr im Seniorenschach. Es wird eine Mannschaft gemeldet, wie es in der Oberliga Baden üblich ist. Jeder Verein/SpGem meldet mindestens vier bis höchstens 12 Spieler/-innen für eine Mannschaft in fester Reihenfolge, die bis zum Finale gilt, an die zuständige Spielleitung. Nach dieser Reihenfolge muss die Mannschaft die vier Bretter 1-4 besetzen. Die Meldung einer zweiten Mannschaft ist möglich.
Die Zeitkontrolle nach 40 Zügen fällt weg. Es gibt nur ein Zeitkontingent von 150 Minuten für jeden Spieler, in dem die Partie entschieden sein muss.

Die Wartezeit für Spieler, die nicht zum festgesetzten Spielbeginn am Brett erschienen sind, beträgt 30 Minuten. Die Partie ist für diesen Spieler gegebenenfalls verloren. Der Verein/SpGem bekommt von der zuständigen Spielleitung ein Bußgeld auferlegt.

Alles andere kann aus dem Folgenden entnommen  werden.

17. Badische Senioren-Mannschaftsmeisterschaften 2009/2010

Ausschreibung; Wettkampfbestimmungen
I. Austragungsmodus
1. Die 17. Badische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft (17. BSMM) beginnt ab 1. Oktober 2009 (offizieller Beginn der Meisterschaft). Gespielt wird nach den FIDE-Regeln und der Turnierordnung des BSV, soweit nicht im Folgenden anderes bestimmt ist.
2. Die Vorrunde auf Bezirksebene, die 1. und 2. Zwischenrunde auf Verbandsebene werden jeweils getrennt in einer Gruppe Nordbadens (Mannheim, Heidelberg, Odenwald, Karlsruhe, Pforzheim) und einer Gruppe Südbadens (Mittelbaden, Ortenau, Schwarzwald, Freiburg, Bodensee, Hochrhein) ausgetragen.
3. Für die 1. Zwischenrunde qualifizieren sich in beiden Gruppen jeweils die Mannschaftsmeister auf Bezirksebene. Zusätzlich können vom Seniorenreferent des BSV für beide Gruppen weitere Mannschaften bis zur Höchstzahl von acht Mannschaften pro Gruppe für die 1. Zwischenrunde zugelassen werden.

4. In den beiden Zwischenrunden werden je Gruppe zwei Mannschaften im KO-System für die Endrunde ermittelt.
5. Die Erstplatzierten der Bezirke werden bis zum 1. März 2010 an den Referenten für das Seniorenschach des BSV gemeldet
6. Die 1. Zwischenrunde findet am 24. April 2010, Beginn 14:00 Uhr, statt.

Die 2. Zwischenrunde findet am 29. Mai 2010, Beginn 14:00 Uhr, statt. 
Die Mannschaftskämpfe der 1. und 2. Zwischenrunde können im gegenseitigen Einvernehmen vorverlegt werden. 

7. Ausgetragene Partien werden nach DWZ ausgewertet.
8. Die Endrunde findet am 26./27. Juni 2010 (voraussichtlich) im Landgasthaus Marion, Bad Herrenalb, statt. 
9. Der Sieger des Finals ist Badischer Senioren-Mannschaftsmeister 2010. 
II. Wettkampfbestimmungen

1. Zuständige Spielleitung in den Bezirken ist der Seniorenbeauftragte des Bezirkes oder der Bezirksturnierleiter bzw. der Bezirksleiter. Zuständige Spielleitung ab der Zwischenrunde ist der Seniorenreferent des BSV. 

2. Gegen Schiedsrichterentscheidungen bei einem Wettkampf kann Einspruch bei der zuständigen Spielleitung eingelegt werden. Einsprüche gegen die Entscheidung auf Bezirksebene entscheidet der Seniorenreferent des BSV. Einsprüche gegen dessen Entscheidung werden endgültig vom Turniergericht entschieden.
3. Bei einem Schiedsverfahren gilt die am 1. Oktober 2009 gültige Verfahrensordnung des BSV hinsichtlich Zuständigkeit, Zulässigkeit, Fristeinhaltung, Formwahrung sowie Verfahrensgebühren. 

III. Allgemeine Durchführungsbestimmungen für die 17. BSMM

1. Spielgemeinschaften (SpGem) aus maximal zwei Vereinen eines Bezirkes sind zugelassen, wenn sie mit der Teilnahmemeldung gemeldet sind.

2. Senioren sind spielberechtigt ab dem 1. Januar des Jahres, in dem sie das 60. (bei Damen das 55.) Lebensjahr vollenden und die während der Dauer der 17. BSMM aktives Spielrecht im Badischen Schachverband e.V. besitzen. Jeder Verein/SpGem kann mehrere Mannschaften melden, die von 1 beginnend nummeriert sind. Sie müssen vor dem Beginn der 17. BSMM der zuständigen Spielleitung zusammen mit der Mannschaftsmeldung gemeldet sein. 

3. Jede Mannschaft besteht aus mindestens vier und maximal zwölf Mitgliedern, die in festgeleg​ter Reihenfolge von 1 bis 12 nummeriert gemeldet werden. Die Reihenfolge kann während der Dauer der 17. BSMM nicht geändert werden.

4. Spieler, die in einer Mannschaft an Nr. 5 – 12 gemeldet sind, können höchstens ein zweites Mal in einer weiteren Mann​schaft mit größerer Mannschaftsnummer desselben Vereins/SpGem gemeldet werden.
5. Spieler, die in einer Mannschaft zweimal eingesetzt wurden, können nicht mehr in einer anderen Mannschaft derselben Verein/SpGem eingesetzt werden.

6. Meldet ein Verein/SpGem weniger als 12 Spieler zu Beginn der Meisterschaft, so können Spieler, die den Wettkampfbestimmungen genügen, vor der 1. Zwischenrunde nachgemeldet werden. Die nachgemeldeten Spieler werden auf die noch freien Plätze am Ende der Mannschaftsmeldung lückenlos angefügt.
7. Die Heimmannschaft macht der Gastmannschaft Terminvorschläge für den Wettkampf. Als Spieltage sind grundsätzlich alle Wochentage möglich, es wird empfohlen, zwischen 14.00 -15.00 Uhr zu beginnen. 
8. Einigen sich zwei Vereine/SpGem auf keinen gemeinsamen Spieltermin, so gilt der im Bezirksrunde-Terminplan festgelegte Runden-Endtermin als Spieltermin.
9. Ein Mannschaftskampf zweier Vereine/SpGem wird an vier Brettern, ausge​tragen. Die Heimmannschaft hat an den Brettern 1 und 4 die schwarzen Figuren, an den Brettern 2 und 3 die weißen Figuren. 
10. Die Bedenkzeit für jeden Spieler beträgt maximal 150 Minuten, innerhalb der alle Züge der Partie gemacht werden müssen. Bis zur 145. Minute besteht Schreibpflicht. 
11. Der Schiedsrichter eines Mannschaftskampfs zweier Vereine/SpGem wird von der Heimmannschaft gestellt. Es wäre wünschenswert, wenn er wenigstens die Turnierleiterlizenz für Schiedsrichter des DSB besitzt. Kann ein solcher Schiedsrichter nicht gestellt werden, ist der Mannschaftsführer der Heimmannschaft der Schiedsrichter. Gegen die Entscheidungen des Schiedsrichters ist Einspruch bei der zuständigen Spielleitung gemäß Verfahrensordnung des BSV möglich.
12. Dem Mannschaftsführer der Heimmannschaft obliegt das Führen eines Spielberichts. Der Spielbericht ist – unterschrieben vom Mannschaftsführer der Heimmannschaft sowie einem Spieler der Gastmannschaft – spätestens am Tag nach dem Mannschaftskampf  an die zuständige Spielleitung auf dem Postweg abzusenden. Die Ergebnisse eines Mannschaftskampfs sollen zeitgleich dem Ergebnisdienst des BSV gemeldet werden.
13. 15 Minuten vor dem festgesetzten Wettkampf beginn sollte die Mannschaftsaufstellung durch die Mannschaftsführer erfolgt und beim Schiedsrichter abgegeben sein. Der Schiedsrichter 
trägt die Mannschaftsaufstellungen unverzüglich in den Spielbericht ein.
14. Das Erscheinen eines im Spielbericht benannten Spielers am Brett hat stattgefunden, wenn er 30 Minuten nach dem festgelegten Beginn des Mannschaftskampfes an seinem Brett anwesend war. Er muss keinen Zug ausführen. Er ist nicht verpflichtet, dauerhaft an seinem Brett anwesend zu sein. 

15. Ist ein im Spielbericht benannter Spieler 30 Minuten nach dem festgelegten Beginn des Wettkampfs nicht an seinem Brett erschienen, so hat der Spieler die Partie verloren. Im Spielbericht erhält dieser Spieler ein Minus eingetragen. Sein Gegner ist Gewinner der Partie und bekommt ein Plus eingetragen. Sind beide Spieler nicht am Brett erschienen, wird bei beiden Spielern im Spielbericht ein Minus eingetragen. 

Die zuständige Spielleitung soll nach Prüfung der Abwesenheitsgründe für jeden nichtanwesenden aufgestellten Spieler ein Bußgeld gegen den Verein/SpGem verhängen. Es gilt die Verfahrensordnung des BSV. In der Zwischenrunde und Endrunde wird bei der Höhe der Busgelder wie bei einer Verbandsligamannschaft verfahren, sonst wie bei einer Mannschaft der Bezirksliga.

IV.  Zwischenrunden und Endrunde im KO-System: 

1. Haben beide Mannschaften gleich viele Brettpunkte erzielt, so entscheidet über den Einzug in die nächste Runde die Berliner Wertung (BW). 

2. Für einen Brettpunkt im Spielbericht an Brett 1 werden 4 BW-Punkte, an Brett 2 werden 3 BW-Punkte, an Brett 3 werden 2 BW-Punkte, an Brett 4 wird 1 BW-Punkt gegeben. 

3. Bei einem Gleichstand der BW-Punkte bestimmen die beiden Mannschaftsführer je zwei Spieler ihrer Mannschaft, die gegeneinander in einer Schnellschachpartie nach FIDE-Regeln mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Spieler spätestens 60 Minuten nach Beendigung des Mannschaftskampfs gegeneinander antreten. Jeder Mannschaftsführer legt fest, welcher seiner beiden Spieler mit den weißen Figuren und welcher mit den schwarzen Figuren spielt. 
4. Ist auch nach den beiden Schnellschachpartien keine Entscheidung über den Einzug in die nächst Runde gefallen, entscheidet das Los darüber, welche Mannschaft Sieger ist. 

Beim Mannschaftskampf um den 3. Platz und im Finale wird entsprechend verfahren.

Michael Waldherr, Seniorenreferent des BSV
17. Badische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Meldebogen

Für jede Mannschaft einen eigenen Meldebogen ausfüllen.

	Bezirk:
	

	Verein/SpGem: 
	Nummer der Mannschaft


	
	Name, Vorname (in Druckschrift)
	DWZ
	Verein (in Druckschrift)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4


	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


	Mannschafts-

führer:


	Name, Vorname, Anschrift



	
	Tel,  E-Mail

E-Mail-Adresse eines Mannschaftsmitglieds ist notwendig.


Diesen Meldebogen an die zuständige Spielleitung des Bezirks senden.

Kopie an den Seniorenreferenten des BSV:
Michael Waldherr, Luise-Riegger-Str. 3, 76137 Karlsruhe, 

Senioren@badischer-schachverband.de

	Datum, Ort

Unterschrift meldender Verein/SpGem
	
	Datum, Ort

Geprüft durch zuständige Spielleitung des Bezirks


